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BIBLIOTHEKSORDNUNG 
 

 Die Bibliothek darf nicht mit Überbekleidung, Taschen, Essen oder offenen Ge-

tränken betreten werden.  

 

 Für die Aufbewahrung stehen Schließfächer und eine Garderobe im Eingangs-

bereich zur Verfügung.  

Schlüssel für die Schließfächer sind bei der Bibliotheksaufsicht erhältlich. 

 

 Die Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek, deren Bücher (max. 3 Stück) übers 

Wochenende, von Freitag bis Montag, entlehnt werden können. 

 

 Nicht entlehnbar sind Master- / Diplomarbeiten, Dissertationen, sowie Zeit-

schriften und Bücher aus Semesterhandapparaten.  

 

 Bücher aus den Regalen bitte nicht selbst zurückstellen, sondern auf den dafür 

vorgesehenen Bücherrückgabetischen ablegen.  

 

 Bücher aus den Handapparaten und dem Schaukasten können auch selbst zu-

rück gestellt werden.  

 

 Zum Kopieren ausgeliehene Medien müssen in die Kopierliste eingetragen 

werden, und nach spätestens 1,5 Stunden zurück gebracht werden.  

 

 Studierende, die ein Buch für das Lektürestudium benötigen, dürfen dieses für 

einen Monat ausborgen. 

 

 In der Ferienzeit, wenn die Bibliothek geschlossen ist, dürfen bis zu fünf Bü-

cher entlehnt werden.  

 

 Wir bitten, mit Medien und Geräten sorgsam umzugehen und Beschädigungen 

bei der Bibliotheksaufsicht zu melden.  

 

Danke! 


